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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4661/J des 
Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

Frage 1: 

Die Auswirkungen des Rauchverbots auf KonsumentInnen betreffen primär deren allgemei-
nen Gesundheitszustand und fallen somit nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. 

Hinsichtlich der Arbeitsplätze in der Gastronomie ist aus der Sicht des ArbeitnehmerInnen-
schutzes das generelle Rauchverbot zu begrüßen, da dadurch auch die Beschäftigten in der 
Gastronomie vor den bekanntermaßen gesundheitsschädlichen Einwirkungen des  
Tabakrauchs geschützt werden. 

Bezüglich allfälliger Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt möchte ich auf das Folgende hin-
weisen: Ob die vorgeschlagene Ausweitung des Rauchverbots tatsächlich Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt in einzelnen Branchen haben kann, kann das Bundesministerium für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz mangels ihm vorliegender Daten nicht beurteilen. Das 
Bundesministerium für Gesundheit hat jedoch im Rahmen der Wirkungsorientierten Folgen-
abschätzung keine wesentlichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt festgestellt. 

Bezüglich der Auswirkungen auf das Vereinsleben und die Freiwilligenarbeit kann generell 
davon ausgegangen werden, dass der Gewöhnungseffekt von freiwillig tätigen Personen an 
die generelle Rauchfreiheit in Gaststätten, Vereinslokalen und Festzelten dem der Gesamt-
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bevölkerung entsprechen wird. Auswirkungen auf das Vereinsleben sind nicht zu erwarten, 
da die Entscheidung für einen Verein oder in einem Verein aktiv zu werden nicht von der 
Möglichkeit des Rauchens abhängt. Bei den freiwillig Engagierten handelt es sich vielmehr 
um Menschen mit hoher Motivation: Laut dem 2. Freiwilligenbericht, „Bericht zur Lage und 
zu den Perspektiven des Freiwilligen Engagements in Österreich, 2015“ geben 93 % der 
Freiwilligen als Motiv für ihr Engagement an, damit „anderen helfen zu wollen“; es kann da-
her davon ausgegangen werden, dass diese Motivation nicht von einem Rauchverbot beein-
trächtig wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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